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1. ANLASS UND AUFGABENSTELLUNG 

Die Stadt Kassel plant im Stadtteil Unterneustadt den „Neubau der Sporthalle an der Herder-

schule“. In diesem Zusammenhang wird die alte Sporthalle abgerissen und ein Neubau auf 

der angrenzenden Grünfläche erstellt. Alle größeren Gehölze im Plangebiet bleiben erhalten. 

Im Verfahren war auch eine artenschutzrechtliche Prüfung notwendig. 

Der hier vorliegenden Artenschutz-Bearbeitung liegt der "Leitfaden für die artenschutz-

rechtliche Prüfung in Hessen" (HMUKLV 2015) zu Grunde. Die rechtliche Grundlage für die 

Artenschutzbearbeitung sind die europäischen Richtlinien (FFH- und Vogelschutz-RL) sowie 

die nationale Gesetzgebung (BNatSchG und HAGBNatschG). 

 

2. DATENGRUNDLAGE UND UNTERSUCHUNGSGEBIET 

2.1 ZU BEHANDELNDE ARTEN / ARTENGRUPPEN 

Folgende Arten/Artengruppen wurden auf Basis der o.g. Datengrundlagen als möglicher-

weise beeinträchtigt herausgearbeitet: 

• Säugetiere (hier: nur Fledermäuse) 

• Vögel 

 

Für alle weiteren FFH-Anhang-IV-Arten der Artengruppen wie 

• Säugetiere (außer den Fledermäusen) 

• alle Insektengruppen, Mollusken und weitere Wirbellose 

• sowie der Artengruppen Pflanzen, Moose und Flechten 

 

existieren im Untersuchungsgebiet keine geeigneten Habitate oder es existieren keine Hin-

wiese auf entsprechende Vorkommen. Deshalb kann eine Betroffenheit für diese Arten aus-

geschlossen werden. Diese Arten/Artengruppen müssen im Rahmen der Artenschutzbear-

beitung nicht weiter behandelt werden. Der „Leitfaden Artenschutz in Hessen“ sagt zu diesen 

aus, dass sie – wenn nötig – aber im Rahmen der Eingriffsregelung beachtet werden müs-

sen. Es konnten aber keine geeigneten Biotope für entsprechende Arten im Plangebiet ge-

funden werden. Ein Vorkommen kann also ausgeschlossen werden. 

 

Tab. 1: Erfassungstermine 

Durchgang Termin Inhalte 

1 21.02.20 Erfassungsarbeiten zum Artenschutz 

2 03.04.20 Erfassungsarbeiten zum Artenschutz 

3 21.05.20 Erfassungsarbeiten zum Artenschutz 

4 27.05.20 Erfassungsarbeiten zum Artenschutz 
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2.2 UNTERSUCHUNGSGEBIET 

Der Geltungsbereich liegt im Stadtteil Unterneustadt der Stadt Kassel östlich der Fulda. und 

umfasst eine Größe von ca. 1,1 ha. Er ist verkehrlich über die Jahnstraße im Nordwesten 

und Südwesten sowie über die Arndtstraße und im weiteren Verlauf über einen Schotterweg 

im Südosten angebunden. 

Der Geltungsbereich wird wie folgt begrenzt: im Nordosten von Wohnbebauung mit Gärten, 

im Südosten durch einen Sportplatz, im Südwesten durch den Spielplatz „Arndtstraße“ und 

von Wohnbebauung mit Gärten, im Nordwesten von der Jahnstraße. 

Der Geltungsbereich ist durch Siedlungsflächen mit größeren baulichen Anlagen (Sporthalle, 

Vereinsheim, Vereinslokal, Tribüne) und von einem Parkplatz geprägt. Dazu treten Rasen-

flächen/Grünflächen und ein Sportplatz, Baumreihen und Einzelbäume (überwiegend groß-

kronige Bäume) sowie Hecken/Gebüsche, die aber nicht von den Eingriffen betroffen sein 

werden. Folgende geplanten Eingriffe sind im Artenschutz zu beachten: 

 

• Abriss des alten Turnhallengebäudes 

• Neubau der neuen Sporthalle auf einer angrenzenden Rasenfläche 

 

 

 

Abb. 2-1: Abgrenzung des Geltungsbereiches (schwarz markiert) mit zum Erhalt festgesetzten 

Gehölze und Sporthallen-Abriss bzw. Neubauplanung (vgl. Text und BPlan-Entwurf). 
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3. EINSCHÄTZUNG ZUM ARTENSCHUTZ 

Auf Basis der vorliegenden Daten sind folgende Aussagen zu treffen. 

3.1 FLEDERMÄUSE 

Grundsätzlich sind typische Siedlungs- bzw. Siedlungsrandarten wie Fransenfledermaus und 

Breitflügelfledermaus nachgewiesen worden. Daneben kommt der Große Abendsegler als im 

freien Luftraum jagende Art im Projektgebiet vor. Weiterhin ist auch die Zwergfledermaus – 

als häufigste Art Hessens –Bestandteil der lokalen Fledermausfauna (vgl. Tab. 2). Als weite-

re Art wurde mit wenigen Kontakten die Mückenfledermaus als Art der großen Auensysteme 

(hier Fuldaaue) gefunden werden. Die genannten Arten nutzen das Plangebiet wohl haupt-

sächlich zur Nahrungssuche. Für diese Nutzungsform kann das Vorhaben als unkritisch an-

gesehen werden, da diese auch nach Umsetzung des Vorhabens weiter möglich sein wird 

und die Hauptjagdräume an den Großbäumen erhalten werden. Möglicherweise besiedelba-

re Höhlenstrukturen an dem Sporthallenaltbau konnten nicht gefunden werden. Auf Grund 

des Aufbaus des abzureißenden Hallengebäudes (v.a. fehlende Dachböden, intakte Fassa-

den) ist auch keine dauerhafte Besiedlung durch auf Fledermäuse zu erwarten. Eine spora-

dische Nutzung von kleinen Spaltenquartieren kann jedoch nicht ausgeschlossen werden. 

Bei der geringen Anzahl an vorgefundenen adäquaten Strukturen, kann von einem Auswei-

chen ausgegangen werden. Eine Schaffung von Alternativquartieren ist somit nicht nötig. 

Als Ausgleich für den Verlust von den genannten Tagequartieren ist ein Ausbringen 

von 5 Fledermauskästen z.B. in die verbleibenden Gehölze bzw. Gebäude notwendig. 

Darüber hinaus sind zwei Aspekte aus Fledermaussicht bedeutend: 

- der Abriss des Gebäudes muss außerhalb der Aktivitätszeit der Fledermäuse, also im Win-

terhalbjahr (A Oktober bis E Februar) stattfinden - falls dies nicht möglich ist, so muss 

kurz vor den Abrissarbeiten das Gebäude noch einmal auf möglichen Fledermausbe-

satz hin geprüft werden, evtl. sind im Vorgriff bei schon erfolgtem Ausgleich Vergrä-

mungsmaßnahmen vorzusehen 

Aus Sicht der Fledermausfauna ist bei Beachtung der genannten Vorgaben und bei 

Durchführung der aufgeführten Ausgleichsmaßnahme eine Umsetzung des Vorhabens 

aus artenschutzrechtlicher Sicht möglich. 

 

3.2 VÖGEL 

Auf Grund der Biotopausstattung des Untersuchungsgebietes ist eine Überprüfung hinsicht-

lich von Vorkommen von Vogelarten nötig. V.a. eine Brutvogelkartierung ist in diesem Zu-

sammenhang von Belang. 
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Die Biotopausstattung ermöglicht vor allem verschiedenen Siedlungs- und Siedlungsrandar-

ten ein Vorkommen. Gehölzbesiedler wie Buchfink, Stieglitz, Kleiber, Ringeltaube, Amsel 

Rotkehlchen und verschiedene Meisenarten sind konnten im Gebiet nachgewiesen werden 

(vgl. Tab 2). Darüber hinaus kommen viele Siedlungsarten (Gebäudebrüter) wie die Sper-

lingsarten oder auch Hausrotschwanz und Bachstelze als Nahrungssucher im Gebiet vor. 

Hinweise auf Vorkommen von Schwalben sind keine gefunden worden. 

 

Tab. 2: Fauna des Untersuchungsgebietes (k.A. = keine Angabe;  RL-Hessen/D: V = Vorwarnliste, 
D = Datenlage defizitär, G = Gefährdung anzunehmen, 1-3 = Gefährdungsgrade, 
GF = Gefangenschafts-flüchtling;  FFH-/VS-RL: VSR-Art. 1 = Arten mit besonderem Schutz, VSR-Art. 
4.2 = zu schützende Zugvogelarten;  FFH-Anh. II = Arten von gemeinschaftlichem Interesse für deren 
Erhaltung besondere Schutzgebiete ausgewiesen werden müssen, FFH-Anh. IV = streng zu schüt-
zende Arten von gemeinschaftlichem Interesse, FFH-Anh. V = Arten, deren Entnahme aus der Natur 
bzw. Nutzung Gegenstand von Verwaltungsmaßnahmen sein kann; Feld Vorkommen: pot. = potentiell 
vorkommende Arten, BV = Brutvogel, Z/RV = Zug- und Rastvögel sowie Wintergäste) 
 

Arten / Artengruppen Rote 

Liste 

Hessen 

bzw. D 

FFH-/VS-

Richtlinie 

hessische 

Ampelliste1 

Vorkommen im 

Untersuchungs-

gebiet 

(v.a. nach den Er-

fassungsarbeiten) 

Avifauna     

Brutvögel     

Amsel -- / -- VSR-allg. grün BV 

Bachstelze -- / -- VSR-allg. grün BV 

Blaumeise -- / -- VSR-allg. grün BV 

Buchfink -- / -- VSR-allg. grün BV 

Elster -- / -- VSR-allg. grün NG 

Gartenbaumläufer -- / -- VSR-allg. grün BV 

Grünspecht -- / -- VSR-allg. grün NG 

Haurotschwanz -- / -- VSR-allg. grün BV 

Hausperling V / V VSR-allg. gelb BV 

Heckenbraunelle -- / -- VSR-allg. grün BV 

Kleiber -- / -- VSR-allg. grün BV 

Kohlmeise -- / -- VSR-allg. grün BV 

Mönchsgrasmücke -- / -- VSR-allg. grün BV 

Rabenkrähe -- / -- VSR-allg. grün NG 

Ringeltaube -- / -- VSR-allg. grün NG 

Rotkehlchen -- / -- VSR-allg. grün BV 

Singdrossel -- / -- VSR-allg. grün NG 

Star -- / 3 VSR-allg. grün NG 

Stieglitz V / -- VSR-allg. gelb BV 

Sumpfmeise -- / -- VSR-allg. grün BV 

Zaunkönig -- / -- VSR-allg. grün BV 

Zilpzalp -- / -- VSR-allg. grün BV 
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Arten / Artengruppen Rote 

Liste 

Hessen 

bzw. D 

FFH-/VS-

Richtlinie 

hessische 

Ampelliste1 

Vorkommen im 

Untersuchungs-

gebiet 

(v.a. nach den Er-

fassungsarbeiten) 

Fledermäuse     

Breitflügelfledermaus 2 / G FFH-

Anh.IV 

grün nachgewiesen 

Fransenfledermaus 2 / -- FFH-

Anh.IV 

grün nachgewiesen 

Großer Abendsegler 2 / V FFH-

Anh.IV 

gelb nachgewiesen 

Mücken-Fledermaus 

3 / D FFH-

Anh.IV 

gelb nachgewiesen 

Zwergfledermaus 

3 / -- FFH-

Anh.IV 

grün nachgewiesen 

 

Da grundsätzlich im Rahmen des Vorhabens alle relevanten größeren Gehölze erhalten 

werden und auch Grünflächen als Ausweichraum verbleiben bzw. neu entstehen, kann das 

Vorhaben als verträglich mit der lokalen Vogelfauna eingestuft werden. Der Ausgleichsbe-

darf in Form des Ausbringens von Nistkästen wird wie folgt festgelegt: 

- 4 Halbhöhlenbrüterkästen 
- 6 Sperlingskästen 
- 2 Groß- und 2 Kleinmeisenkästen 

Die Kästen sollten in den verbleibenden Gehölzen bzw. Gebäuden ausgebracht werden. 

Darüber hinaus ist ein weiterer Aspekt aus Vogelsicht bedeutend: 

- der Abriss des Gebäudes muss außerhalb der Brutzeit der vorkommenden Vogelarten, also 

im Winterhalbjahr (A Oktober bis E Februar) stattfinden - falls dies nicht möglich ist, 

so muss kurz vor den Abrissarbeiten das Gebäude noch einmal auf möglichen Brut-

besatz hin geprüft werden – evtl. sind im Vorgriff bei schon erfolgtem Ausgleich Ver-

grämungsmaßnahmen vorzusehen 

Aus Sicht der Vogelfauna ist bei Beachtung der genannten Vorgaben und bei Durch-

führung der Ausgleichsmaßnahme eine Umsetzung des Vorhabens aus artenschutz-

rechtlicher Sicht möglich. 
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4. ZUSAMMENFASSUNG 

Aus den o. g. ausführlichen Erläuterungen ergibt sich für den Artenschutz folgendes Ergeb-

nis: 

 

a) Avifauna: Bei Beachtung der o.g. Punkte kann die Frage nach dem Eintreffen der 
Verbotstatbestände durchgängig mit nein beantwortet werden. 

b) Fledermäuse: Bei Beachtung der o.g. Punkte kann die Frage nach dem Eintreffen 
der Verbotstatbestände durchgängig mit nein beantwortet werden. 

 

Mit den vorliegenden Erläuterungen werden die artenschutzrechtlichen Vorgaben gemäß § 

44 Abs. 1 BNatSchG i. V. m. mit § 44 Abs. 5 BNatSchG für den o.g. Plan abgearbeitet. Das 

Eintreten der Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 BNatSchG kann für alle geprüften 

Arten/Artengruppen ausgeschlossen werden. 

 

Eine Prüfung der Ausnahmevorrausetzungen gemäß § 45 Abs. 7 BNatSchG ist aus diesem 

Grund nicht notwendig. 

 

 

Aufgestellt, Spangenberg, den 28. Februar 2023 

 

BANU – Dipl.-Biol. Torsten Cloos 
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6. ABBILDUNGSANHANG 

 

 

Abb. A1: Beispielhaft: intakte NW-Fassade der alten Sporthalle mit wenig bis keinen Unter-

schlupfmöglichkeiten für Vögel/Fledermäuse 

 

 

Abb. A2: Intensiv genutzte Rasenfläche auf der der Neubau realisiert werden soll (im Hinter-

grund: alte Sporthalle (SO-Seite) 

 


